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VERORDNUNG (EWG) Nr. 127/76 DES RATES
vom 20 . Januar 1976

zur Festsetzung des Endes des Milchwirtschaftsjahres 1975/ 1976 und des Beginns
des Milchwirtschaftsiahres 1976/ 1977

sen , den Zeitpunkt für das Ende des laufenden Milch
wirtschaftsjahres auf den 29 . Februar 1976 zu verschie
ben und den Beginn des Milchwirtschaftsjahres 1976/
1977 auf den 1 . März 1976 vorzuverlegen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des
Rates vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Markt
organisation f;' : Milch und Milcherzeugnisse ('), zu
letzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
740/75 (2), insbesondere auf Artikel 2,

auf Vorschlag der Kommission ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Nach Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
804/68 beginnt das Milchwirtschaftsjahr grundsätzlich
am 1 . April und endet am 31 . März des darauffolgen
des Jahres . Nach der Verordnung (EWG) Nr. 466/75
des Rates vom 27. Februar 1975 zur Festsetzung des
Beginns und des Endes des Milchwirtschaftsjahres
1975/ 1 976 (3) endet das Milchwirtschaftsjahr 1975/
1976 am 31 . Januar 1976 .

Auf Grund der Entwicklung der wirtschaftlichen Lage
auf dem Milchsektor hat es sich als notwendig erwie

Das Milchwirtschaftsjahr 1975/ 1976 endet am 29 . Fe
bruar 1976 ; das Milchwirtschaftsjahr 1976/ 1977 be
ginnt am 1 . März 1976 .

Artikel 2

Die Verordnung (EWG) Nr. 466/75 wird aufgehoben .

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Ge
meinschaften in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am 20 . Januar 1976 .
Im Namen des Rates

Der Präsident
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